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§ 6 NO KFG 1996 Beurteilung eines
Vorhabens

NO KFG 1996 - NO Kulturférderungsgesetz 1996

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

(1) Vor der Forderung ist zu Uberprufen, ob der Forderungswerber Uber die zur Durchfihrung des zu férdernden
Vorhabens notwendigen fachlichen oder kiinstlerischen Voraussetzungen verfugt.

(2) Die Landesregierung hat sich bei dieser Beurteilung des Sachverstandigenwissens einer Einzelperson innerhalb
oder aullerhalb des Amtes der Landesregierung, eines Gutachtergremiums oder eines Dachverbandes eines
Teilbereiches der Kultur zu bedienen. Flir Gutachtergremien gilt8 7 Abs. 5sinngemal. Das Gutachten ist in einer
angemessenen Frist zu erbringen.

(3) Der Forderungswerber ist im Falle einer negativen Beurteilung seines Begehrens berechtigt, in einem von der
Landesregierung zu vermittelnden Gesprach dem bzw. den Sachverstandigen seine Argumente fUr die begehrte
Forderung mitzuteilen.

In Kraft seit 01.07.1996 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kfg_1996/paragraf/7
file:///

	§ 6 NÖ KFG 1996 Beurteilung eines Vorhabens
	NÖ KFG 1996 - NÖ Kulturförderungsgesetz 1996


